
 

Bremen: Individuelle Einzelmaßnahmen REN-Richtlinie 

 

Stand: Oktober 2010 

Art:  Zuschuss 

Förderung:  Solarthermie 

Hinweis: Kein Förderprogramm für Endverbraucher 

 Antragsstellung vor Baubeginn 
 

Wer kann gefördert werden? 
Antragsberechtigt sind Betriebe und Unternehmen aus den Bereichen der: 

 

 Industrie  

 gewerblichen Wirtschaft und der wirtschaftsnahen freien Berufe  

 Finanzierungs-, Leasing- oder Dienstleistungsunternehmen 

 

Förderberechtigt sind nur Vorhaben im Lande Bremen. 

 

Was wird gefördert? 
Gefördert werden Bereiche der Industrie und des Gewerbes, die das Ziel der 

sparsamen und rationellen Energieverwendung und –erzeugung verfolgen.  

 

Darunter fallen unter anderem der Erwerb energieeffizienter Anlagen und  

Ausrüstungsgüter für Produktion, sowie die Nutzung regenerativer Energiequellen 

wie der Solarthermie. 

 

Ist eine Kombination mit anderen Förderprogrammen möglich? 
Eine Kumulation mit Beihilfen aus Programmen anderer Fördergeber ist zulässig. 

Die daraus resultierende Beihilfeintensität darf die festgelegten Fördergrenzen 

jedoch nicht überschreiten. Investitionskostenzuschüsse anderer Fördergeber mit 

selbigem Zuwendungszweck werden bei der Ermittlung der Förderung in Abzug 

gebracht  

 

Wie wird gefördert? 
Die Förderung wird durch einen direkten Zuschuss vergütet:  

 Betriebliche Energiekonzepte können mit einem Förderanteil von bis zu 50% 

der förderfähigen Kosten (max. 15.000 €) bezuschusst werden 

 Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen, die eine Gemeinschaft 

oder ein Sieldungsgebiet autark versorgen, können mit bis zu 50% gefördert 

werden 

 Sämtliche andere Maßnahmen werden mit Zuschüssen von bis zu 40% der 

förderfähigen Kosten unterstützt 

 

Wie beantrage ich die Fördermittel? 
Die Anträge können formlos gestellt werden. Es wird empfohlen das Vorhaben vor 

Antragstellung mit dem Ansprechpartner zu erörtern. 

 

Anschrift: 

Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa 

Ansgaritorstr.  
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228195 Bremen 

 

Michael Richts  

Tel: 0421 361 4414 – E-Mail: michael.richts@umwelt.bremen.de 

Joachim-Helmut Werner –  

Tel: 0421 361 – 15831 – E-Mail Joachim-Helmut.Werner@umwelt.bremen.de 

 

Telefax: 0421 / 361-2050 

 

Die Richtlinie finden sie Sie unter: 

http://www.umwelt-

unternehmen.bremen.de/Binaries/Binary3848/REN_Rili_2003.pdf 

 

Weitergehende Infos zur Förderung und Technik unter www.solarfoerderung.de  

 

Hinweis: Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der BSW-Solar keine Gewähr! 
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